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Zitat von jona

Wenn ich mich nicht gut aufgehoben fühle, werde ich mit meinem Arzt reden. Ich
möchte zwar nicht ins BV

"Nicht gut aufgehoben" ist aber kein Grund für ein Beschäftigungsverbot sondern eine krass
mißbräuchliche Verwendung des Mutterschutzverbotes. Man kann nur hoffen, dass der Arzt
diesem Ansinnen eine Absage erteilt.

Ein BV gibt es, wenn Leben oder Gesundheit der Mutter oder des ungeborenen Kindes in Gefahr
sind, inwiefern das bei "nicht gut aufgehoben fühlen" der Fall ist, ist mir schleierhaft.

1https://www.lehrerforen.de/thread/42687-schwanger-und-feuerwehrlehrerin/?postID=389632#post389632

https://www.lehrerforen.de/index.php?thread/42687-schwanger-und-feuerwehrlehrerin/&postID=389613#post389613
https://www.lehrerforen.de/thread/42687-schwanger-und-feuerwehrlehrerin/?postID=389632#post389632

